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An die  
Schulführungskräfte 
der Grundschulsprengel, der Schulsprengel, 
der Mittel- und Oberschulen 

 
 

Rundschreiben Nr. 29/2009  
 

An die  
Schulgewerkschaften 

Bezahlter Bildungsurlaub 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor ! 

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sekretariaten! 

 

Der Einreichtermin für die Gesuche um Gewährung des bezahlten Bildungsurlaubes ist: 

� für Lehrpersonen mit unbefristetem Arbeitsvertrag d er 17. Juli 2009; 

� für Lehrpersonen mit befristetem Arbeitsvertrag der  15. September 2009. 

Nach Ablauf dieser Termine sind Sie gebeten, die Gesuche umgehend an das Schulamt weiterzuleiten, 

damit die Verzeichnisse bzw. Rangordnungen rechtzeitig erstellt werden können und den Lehrpersonen der 

Bildungsurlaub genehmigt werden kann. 

Die Bestimmungen zum Bildungsurlaub des Dezentralisierten Landeskollektivvertrages vom 04.08.2005 laut 

Art. 5 der Anlage 4 des Einheitstextes der Landeskollektivverträge vom 23.04.2003 bleiben aufrecht, wobei 

die Inanspruchnahme des Bildungsurlaubes für die Teilnahme an Vorlesungen und Lehrgängen, sowie die 

Unterrichtshospitationen (Praktika) die gesamte Stundenanzahl des Bildungsurlaubes verwendet werden 

kann. Für die Vorbereitung auf Prüfungen, für Forschungen und für die Erstellung der Dokto oder 

Diplomarbeit dürfen nur 50% der genehmigten Stunden beansprucht werden.  

Ich ersuche Sie, dieses Rundschreiben den Lehrpersonen zur Kenntnis zu bringen. 

Für eventuelle Auskünfte steht im Schulamt folgende Sachbearbeiterin zur Verfügung: 

Karin Obexer  Tel. 0471 417594 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Schulamtsleiter

Dr. Peter Höllrigl

gez. i.V. Dr. Arthur Pernstich

Anlage 
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